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§ 27 StVG Verbot der
Selbstbeschadigung und des

Tatowierens

StVG - Strafvollzugsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Die Strafgefangenen durfen sich nicht am Korper verletzen oder an der Gesundheit schadigen, um sich zur
Erfullung ihrer Pflichten untauglich zu machen; sie durfen sich auch nicht zu diesem Zweck durch einen anderen
verletzen oder schadigen lassen.

2. (2)Das Tatowieren ist verboten.

In Kraft seit 01.01.1970 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 27 StVG Verbot der Selbstbeschädigung und des Tätowierens
	StVG - Strafvollzugsgesetz


